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an {ich in technifcher und fanitärer Hinficht verwerflich if’t, wurde bereits an
anderer Stelle (vergl. Art. 159‚'S. I 39 und Kap. 9, unter b, S. 153 u. if.) nach-
gewiefen.

Beim Grubenfyftem unterfcheidet man zweckmäfsiger Weife die eigentlichen
(kleineren) Hauswaffergruben, welche nur Haus- und Regenwafi'er aufnehmen,
von den (gröfseren) Senk grub en, welche neben diefen Waffern auch die
menfchlichen Excremente aufnehmen. Beide Arten von Gruben müffen unbe-
dingt wafferdicht hergeftellt werden (in Klinkern und Cement), um jede In-
filtration und Verpeftung des Bodens, fo wie des Grund-, d. h. Brunnenwaifers
auszufchliefsen. '

Hauswaffergruben erhalten 40, höchf’tens 506m lichte Weite. Ihre Tiefe darf

1,30!“ nicht überfchreiten, um abfichtlich eine häufigere Ausräumung der Grube

mittels Handbaggers zu veranlaffen. Abgedeckt wird die Grube mit einem engen

Rott (Entfernung der Rofii’cäbe höchf’cens lem), welcher am heiten einige Centi—

meter unter der Gruben-Rollfchicht eingelegt wird. Ein Ausgufstrichter mit etwa —

603m langem Fallrohr unter dem Rott (vergl. Fig. 224, S. 187) ift fehr empfehlens-
werth, da er das Abfliefsen ungeklärter ]auche erfchwert und das Grubenwaffer im

Winter erheblich vor den Einwirkungen der Kälte fchützt.

Solche Gruben werden da angelegt, wo Hauswaffer ausgegoffen werden fell.

‚ Gewöhnlich genügt eine einzige derartige Grube, und zwar vor dem Hofbrunnen.
In diefem Falle if’t darauf zu halten, dafs die Grube entfprechend weit (etwa 1,20 1II)

vom Brunnenrohr entfernt angelegt wird, damit der (gemauerte) Brunnenkeffel durch

fie nicht unzugänglich (bei etwa nothwendig werdender Freilegung) gemacht werde.

Damit,ferner der Boden um die Hauswaffergrube rein bleibe, iit die Fläche um die

Gruben-Rollfchicht auf 40cm Breite undurchläffig (Afphalt, Klinker-Flachfchicht)

und mit Neigung zum Grubenroft abzudecken. Eine derart undurchläffige Pflaf’terung

mufs namentlich zwifchen Brunnenrohr und Hauswaffergrube angeordnet werden. ‘

Kleine, wafferdicht gemauerte Hauswaffergruben von 40 bis 50 cm Weite und

entfprechender Tiefe, aber ohne Abflufs werden unter Umftänden auch im Haus—

inneren zur vorläufigen Aufnahme von Abwaffern erwünfcht fein, wo fern die Keller—

fohle felbft im Anfchlufs an die (höher liegenden) Hausrohre nicht entwäffert

werden kann. Es läfft fich auch gegen eine derartige Grubenanordnung nichts

Erhebliches einwenden. Nur muß, wenn deren Entleerung durch Eimer oder Hand-

pumpen in den höher gelegenen Ausgufs erfolgt, darauf gehalten werden, dafs dem

Ausgufs und fomit dem Rohrnetz nicht auch die Gruben-Sinkf’toffe zugeführt
werden. .

If°c das Hauswaffer über den Hof zu führen, fo gefchieht dies mittels der in

Art. 219, S. 186 befchriebenen Rinnen; doch müffen diefe alsdann waiferdicht

fein. Zu diefem Zwecke bettet man die in der Rinnenfohle liegenden Maueri’ceine

(vergl. Fig. 222, S. 186) in Cement und vergiefst mit

Fig‘ 236' letzterem auch die Fugen der anfiofsenden Pflafterfieine,

oder man ordnet nach Fig. 236 Zungen-Rinnfteine (mit

gemauerten Wangen) an, oder man verlegt Granit-

oder Sandi’ceinfchwellen mitmuldenförmig eingearbeiteter

Rinne. Die Reinhaltung der offenen Rinnen iit, auch

Z““g°“'Ri“"ßei"' ' 125 “‘ G" im Winter, leichter zu bewirken, als die der oben ab-

gedeckten, welche nur für das Auge beläfligend find.
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Die Führung des Hauswafi‘ers über die Hoffläche zur Hauswai'fergrube hin kann oft auch dann

nöthig werden, wenn Küchen-Fallltränge (vergl. Art. 230, S. 193) im Gebäude vorhanden find. Hinficht-

lich der letzteren ift dann an diefer Stelle noch zu erwähnen , dafs deren (gul'seifernes) Zweigrohr wenig-

Itens 5Cm aus der betreffenden Hof-Frontwand hervor-ragen muß und am heiten um dafi'elbe Mafs über

der Hoffläche (bezw. in einer Steinplatte) ausmündet.

Die Verbindung der Regenwaffergrube, welche als zweite Klärgrube für die

von der Hauswafi'ergrubé ankommenden Hauswaffer angefehen werden kann (vergl.

Art. 247), oder einer einzigen Grube für Haus- und Regenwaffer mit dem Straßen-

rinnf’teine macht nur in dem Falle einige Umftände, wenn der Flur oder die Ein-

fahrt des Haufes unterkellert find. ll’t genügendes Gefälle (bis zum Rinnfteine)
vorhanden, fo Pteht der Ver- ‚

legung eines Abflufsrohres Fig. 237.

mit Reinigungsflanfchen— un-

terhalb der Kellerdecke

nichts entgegen. Anderen-

falls mufs bündig mit dem

Hausflur eine Rinne längs

der Giebelwand angelegt

werden, welche bei einer

Balkendecke auf ausgekrag-
ten Steinen, bei gewölbter %

Decke auf deren Hinter- 7/%

mauerung ruht, wie letzteres /////%

Fig." 237 zeigt. Diele Ab-
bildung zeigt auch die an -

der Hoffront gelegene Regenwaffergrube, deren Abflufsöffnung durch eine lot'hrechte

Eifenplatte, fo wie durch einen engen Rott verfichert ift und welche mit undurch-

brochener Platte abgedeckt iii.
Der quer durch den Bürgerf’ceig geführte Hausrinnl’cein wird gewöhnlich

Zungen-Rinnitein genannt. Den Querfchnitt eines folchen [teilt Fig. 236 dar.

Die Sohle if‘c aus einer Klinker-Rollfchicht in Cement , die Wangen find aus Granit- oder Sand-

ftein gebildet; die Abdeckung gefehieht mittels eiferner Platten. Weniger folide Ausführung folcher Rinn-

fteine gefchieht in gemauerten Wangen, in welche Rinnfiein-Eifen gefpannt find, die der Bohlenabdeckung

zum Auflager dienen.
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Zungen-Rinnf’ceine können auch zur Ableitung des einem Front-Regenrohr ent-

fliefsenden Dachwaffers dienen; an vielen Orten find jedoch, wenn Abflufs diefer

Rohre einfach über den Bürgerf’teig unterfagt ift, fog. Schlitzrinnen im Gebrauch.

Es find dies, wie Fig. 238 zeigt, eiferne Rinnen von

kreisförmigem oder quadratifchem Querfchnitt, die oben Fig. 238.

einen Längsfchlitz haben, der etwaige Reinigung er-

möglicht. Solche Schlitzrinnen können in Längen bis

zu 4,0 m bezogen werden; fie haben Muffen zum fchick-

lichen Ineinanderfügen (Abdichtung mit Mennigekitt).

Auch die nöthigen Fagonftücke für Abzweigungen und

Richtungsänderungen werden fabrikmäfsig hergeftellt.

Derlei Schlitzrinnen haben den Uebelf’tand, dafs fie, da die Schlitzrinne bündig

mit dem Trottoi'rpflalter liegt, in Zeiten längerer Trockenheit durch Staub, Sand,

Erde etc. rafch und vollkommen verfehlämmen, fo dafs bei Regenfall das VVaffer
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